
übersetzen und zeitgenössisch interpretieren kann. Zugleich
hilft es ihm nicht, wenn er eine KI verwendet, die anhand
von öffentlich zugänglichen Quellen trainiert und nicht spe-
zifisch auf fachpsychologische Termini, Zusammenhänge
und gutachterliche Schlussfolgerungen ausgerichtet ist. An-
dernfalls können fachrelevante Muster nicht verlässlich er-
kannt oder auseinandergehalten werden (zB wann psycho-
logisch von Bindung und wann von Beziehung zu sprechen
wäre; die KI könnte dann beide Begriffe synonym verwenden
oder vermischen).34 Für Literaturrecherchen kann derzeit
bspw. auf Anwendungen wie AmberSearch oder SciSpace/
typeset.io zurückgegriffen werden, die spezifisch auf Fach-
literaturarbeit ausgerichtet sind.

Wurde sich für ein passendes KI-Modell entschieden, kann
man die Leistung des Modells erheblich durch sog. Prompt-
Engineering verbessern. Darunter wird das Optimieren jeg-
licher Eingaben (Prompts) an die KI verstanden. So kann
man das Ausgabeformat vorgeben (zB „Antworte im Gut-
achtenstil mit max. drei Sätzen“), den Kontext erläutern (zB
„Der Text soll mir als Sachverständiger helfen, das Paper
besser zu verstehen“), eine bestimmte Rolle zuweisen (zB
„Antworte aus der Sicht eines Professors aus diesem Fach-
gebiet“), eine Kontrolle der Ergebnisse verlangen (zB „Prüfe
für die Internetquellen abschließend gegen, ob die Links
funktionieren und zu den richtigen Quellen führen“), zum
Markieren unsicherer Angaben ermutigen (zB „Gib an,
wenn du dir bei einer Angabe unsicher bist“) oder zum
Hinterfragen anregen (zB „Welche Schwächen könnte deine
Zusammenfassung haben?“). Um tiefer in das Thema
Prompting einzusteigen, empfiehlt sich die Konsultation ei-
nes Experten oder die Rezension eigenständiger, computer-
wissenschaftlicher Fachartikel.35 36

X. Fazit

Künstliche Intelligenz erleichtert die wissenschaftliche Erfas-
sung eines Konstrukts und möglicherweise auch routinierte
Arbeiten, die keine umfassende Würdigung des Sachver-
ständigen erfordern. KI kann aber nur dann kompetent
genutzt werden, wenn Fachwissen und Erfahrung vorliegen,
so dass der Sachverständige bzw. Anwender der KI die
richtigen Fragen stellen und ihre Ausgaben – entsprechend
seiner Sorgfaltspflicht – nach bestem Wissen und Gewissen

angemessen auf ihre Gültigkeit überprüfen kann. Dazu ge-
hören Zusammenfassungen, Transkriptionen und Quellen-
verweise.

Die KI-Entwicklung wird dazu führen, dass der Aufwand
zwar für routinierte Tätigkeiten geringer, für die Kontrolle
und Überprüfung der von KI generierten Texte aber arbeits-
intensiver wird. Zugleich gilt es zwingend die hier dargeleg-
ten Vorgaben zu beachten, die sich für den Umgang des
Sachverständigen mit KI aus der aktuellen Rechtslage er-
geben.

Sachverständige, die sich mit KI beschäftigen, sollten sich
zusammenschließen, um rechtlich und technisch möglichst
sichere Anwendungen von KI zu entwickeln. Projekte für
einzelne Anwendungsbereiche sind bereits in Arbeit (zB Jä-
ckel et al.; Störlein et al.). So sind die bisherigen Initiativen
langfristig problematisch, da die benötigten Softwareent-
wickler kostenintensiv sind und einfache Programme nicht
direkt auf die Sachverständigentätigkeit zugeschnitten sind.
Um eine anwendungsbezogene KI für familienrechtspsycho-
logische Gutachten entwickeln zu können, muss sowohl
technisches als auch fachliches Know-how zur Verfügung
gestellt werden, was einen erheblichen Zeitaufwand sowohl
für die Provider als auch für mitarbeitende Sachverständige
bedeutet.

Der familienrechtspsychologische Sachverständige wieder-
rum muss – sollte er KI in seiner Praxis anwenden – sich an
geltendes Recht halten und der technischen Fehlerquellen
eines solchen Einsatzes bewusst sein. Jede Ausgabe einer KI
ist sorgfältig zu überprüfen.

XI. Danksagung

Wir danken Herrn Valentin Döring für sein friendly review
unserer Ausführungen zu den technischen Aspekten und
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34 Jäckel/Keller/Popp/Herold/Posten Praxis der Rechtspsychologie 34
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35 Chen/Zhang/Langrené/Zhu Patterns 6 (2025).
36 Schulhoff und Kollegen arXiv-online (2025).

Bericht

Deutscher Familiengerichtstag e. V.

25. Deutscher Familiengerichtstag – Empfehlungen des Vorstands

Unter Beachtung seiner Satzungsziele, die einheitliche
Rechtsanwendung, die Fortbildung des Rechts sowie die in-
tensive Zusammenarbeit und Fortbildung der Familienrich-
ter und anderer am Familiengerichtsverfahren Beteiligter
überregional zu fördern, ist der 25. Deutsche Familien-
gerichtstag auf der Basis der Diskussionen in seinen Arbeits-
kreisen zu Ergebnissen gekommen, die sich in Form von
Empfehlungen an Rechtsberatung und Rechtsprechung so-
wie an Gesetzgebung und Verwaltung richten.

Die vollständigen Ergebnisse der Arbeitskreise sind im Inter-
net abrufbar unter https://dfgt.de.

A. Empfehlungen an Rechtsberatung und
Rechtsprechung

I. Unterhaltsrecht

1. Bei der Bemessung des Barunterhalts im Kindesunterhalt
sollen die Betreuungsanteile und die Minderung des Bar-
unterhalts bei erweiterter Mitbetreuung pauschal ermittelt
werden. (AK 3)

2. Für die pauschalierte Berücksichtigung ersparter Eigen-
aufwendungen ist bei Firmenfahrzeugen die „1%-Regelung“
eine geeignete Grundlage. (AK 3)
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3. Die Bedarfspositionen der Regelsätze sollten in einem
Anhang zur Düsseldorfer Tabelle aufgeführt werden.
(AK 13)

4. In Absatz 3 der Anmerkung IV der Düsseldorfer Tabelle
sollte deutlicher gefasst werden, dass der Betrag von
990 EUR ein Mindestbedarf ist, von dem bei erhöhtem Be-
darf oder mit Rücksicht auf die Lebensstellung der Eltern
nach oben abgewichen werden kann. (AK 13)

II. Güterrecht und Nebengüterrecht

Bei Zuwendungen von Schwiegereltern an ein (Schwieger-)
Kind während dessen intakter Ehe ist im Einzelfall zu prüfen,
welcher Schwiegerelternteil was zugewendet hat. Die
Schwiegereltern sind keine Gesamtgläubiger. Bei der Prüfung
von Ansprüchen wegen Rückabwicklung solcher Zuwen-
dungen sollte die Rechtsprechung daher wie folgt vorgehen:

a) Versterben beide Schwiegereltern vor dem Scheitern der
Ehe, ist kein Anspruch aus § 313 BGB entstanden, der
vererbt werden könnte. Die bloße Aussicht auf einen
solchen Anspruch ist nicht vererblich.

b) Verstirbt ein Schwiegerelternteil vor dem Scheitern der
Ehe, der andere danach, entsteht ein Anspruch aus § 313
BGB nur bezogen auf die Zuwendung des Zweitverster-
benden. Im Nachlass des Erstversterbenden befindet sich
kein entsprechender Anspruch.

c) Versterben beide Schwiegerelternteile nach dem Schei-
tern der Ehe, entsteht in der Person jedes von ihnen ein
Anspruch aus § 313 BGB, jeweils bezogen auf die je-
weilige Zuwendung, der dann auch vererblich ist.
(AK 17)

III. Versorgungsausgleich

1. Mit dem Zusatz „… bezogen auf den …“ im Tenor der
Entscheidung zum Versorgungsausgleich wird der Zeitpunkt
bezeichnet, auf den hin der Ausgleichswert berechnet ist –
nicht der Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung umzusetzen
ist. (s. Mustertenor in These 6 des AK 2)

2. Zur Vermeidung eines Transferverlustes bei der Barwert-
bildung im Rahmen einer Abfindungsberechnung (§§ 23, 24
VersAusglG) ist die Dynamik im Anwartschafts- und/oder
Leistungszeitraum zu berücksichtigen. (AK 2)

IV. Kindschaftsrecht

1. Methodenkritische Stellungnahmen sind in Kindschafts-
sachen als Instrument der Qualitätssicherung grundsätzlich
ungeeignet, können aber im Einzelfall trotz der dem Gericht
obliegenden Pflicht zur Überprüfung des gerichtlichen Gut-
achtens hilfreich sein. Adäquate Mittel der Qualitätssiche-
rung gerichtlicher Gutachten sind dagegen:

– Fortbildung für alle Verfahrensbeteiligten, insbesondere
des Gerichts hinsichtlich der Würdigung von Gutachten,

– Fortbildung für Sachverständige,1
– regelmäßige kollegiale Super-/Intervision der Sachverstän-
digen

– Beachtung der Mindestanforderungen
– Peer Review von Gutachten. (AK 11)

2. Videotelefonate bzw. sonstiger elektronischer Kontakt mit
dem Mündel sind in der Regel kein rechtlich zulässiges Sur-
rogat für die in § 1790 III BGB iVm § 55 IV 3 SGB VIII
vorgesehenen persönlichen Monatskontakte. Elektronische
Monatskontakte sollten in der Aufsicht nach § 1802 BGB
stärker beanstandet werden. (AK 15)

3. Die Familiengerichte sollten regelmäßig Anordnungen
nach § 156 I 4 FamFG erlassen oder auf den Abschluss einer
entsprechenden Elternvereinbarung hinwirken, wenn nach
dem ersten Termin kein Verfahrensabschluss erzielt werden
konnte, ein Hinwirken auf Einvernehmen dem Kindeswohl
nicht widerspricht und vor Ort entsprechende Kapazitäten
vorhanden sind. Dabei sollten insbesondere auch geeignete
Elternkurse zum Gegenstand der Anordnung gemacht wer-
den. (AK 20)

4. Stellt sich in einem Fall, in welchem das Gericht zunächst
keinen Auftrag nach § 163 II FamFG erteilt hat, die Bereit-
schaft der Eltern gegenüber dem Sachverständigen zur Mit-
wirkung an einer einvernehmlichen Konfliktlösung heraus,
so soll das Familiengericht den Beweisbeschluss entspre-
chend erweitern oder einen Anhörungstermin festsetzen.
(AK 20)

V. Verfahrensrecht

1. Die Familiengerichte sollten sich verstärkt mit der Mög-
lichkeit einer von der Kostenaufhebung gemäß § 150 I
FamFG abweichenden Kostenentscheidung gemäß § 150 IV
FamFG befassen. (AK 1)

2. Die Familiengerichte sollten bei der Wertfestsetzung in
einstweiligen Anordnungsverfahren stets prüfen, ob im Ein-
zelfall tatsächlich die nach § 41 S. 1 FamGKG geforderte
geringere Bedeutung besteht. (AK 1)

3. Die Familiengerichte sollten bei Verstößen gegen Gewalt-
schutzanordnungen regelhafter prüfen, ob in geeigneten Fäl-
len die Verhängung von originärer Ordnungshaft in Betracht
kommt. (AK 6)

B. Empfehlungen an die Verwaltung

1. Es besteht keine Verpflichtung der Träger der Jugendhilfe
für die Übernahme von Sorgerechtsvollmachten nach dem
SGB VIII. (AK 5)

2. Es kann bislang noch nicht festgestellt werden, dass die
Dominanz der Amtsvormundschaft in der Praxis durch die
Gewinnung von ehrenamtlich tätigen Vormündern, Berufs-
vormündern und Vereinsvormündern in nennenswerter Wei-
se reduziert werden konnte. Die derzeitigen Bemühungen
sollten intensiviert werden. (AK 15)

3. Die Unabhängigkeit der Amtsvormünder sollte dadurch
sichergestellt werden, dass die Amtsvormundschaft aus der
Organisationsform Jugendamt herausgelöst und als selbst-
ständige Behörde geführt wird. (AK 15)

4. Das Fortbildungsangebot der Länder für Richter und
Rechtspfleger sollte im Hinblick auf § 23b III GVG in Bezug
auf Vormundschaften und Pflegschaften gezielt ausgeweitet
werden. (AK 15)

C. Empfehlungen an den Gesetzgeber

I. Unterhaltsrecht

1. Der Gesetzgeber sollte klarstellen, dass die gesteigerte
Erwerbsobliegenheit nach § 1603 II 1 BGB nur für die Si-
cherstellung des Mindestunterhalts minderjähriger und die-
sen gleichgestellter Kinder gilt. (AK 4)

2. Der Gesetzgeber sollte klarstellen, dass eine Erwerbsoblie-
genheit beim asymmetrischen und symmetrischen Wechsel-

1 Aus Gründen der Vereinfachung wird in diesem Text für alle Ge-
schlechter die männliche Bezeichnung verwendet.
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modell auch vor Vollendung des dritten Lebensjahres des
jüngsten Kindes in §§ 1570/1615l BGB bestehen kann.
(AK 4)

3. Der Gesetzgeber sollte die Altersstufen im Sozialrecht dem
Unterhaltsrecht (Düsseldorfer Tabelle) anpassen. (AK 13)

4. Der Gesetzgeber sollte den Kindesunterhalt bei vom Resi-
denzmodell abweichenden Betreuungsmodellen ausdrücklich
regeln. (AK 13)

II. Güterrecht und Nebengüterrecht

1. Es sollte im Rahmen der bevorstehenden EuGüVO-Re-
form klargestellt werden, dass Art. 25 (Schriftformerforder-
nis) für die Ehegatteninnengesellschaft und den familien-
rechtlichen Kooperationsvertrag nicht gilt. (AK 16)

2. Der Gesetzgeber sollte das Nebengüterrecht im Rahmen
eines allgemeinen Billigkeitsausgleichs für erbrachte Arbeits-
leistungen und Vermögensbeiträge regeln. Die Regelung soll-
te in einem eigenen Abschnitt des Familienrechts verortet
werden. Sie sollte auch Ansprüche von und gegen Schwieger-
eltern, aus nichtehelichen Lebensgemeinschaften und aus
ähnlichen Nähebeziehungen erfassen. (AK 16)

III. Versorgungsausgleich

1. Es wird angeregt, betriebliche Anrechte unabhängig von
der Leistungsform in den Versorgungsausgleich einzubezie-
hen, durch Ersetzen des Zusatzes „Anrecht im Sinne des
Betriebsrentengesetzes“ in § 2 II Nr. 3 Hs. 2 VersAusglG mit
dem Wortlaut „Anrecht der betrieblichen Altersversor-
gung“. Dies wird weitere Folgeanpassungen erfordern.
(AK 2, 12)

2. § 18 II VersAusglG sollte für Anrechte im Sinne des
Abs. 1 geöffnet werden. (AK 2)

3. Der Gesetzgeber sollte die schon in der letzten Legislatur-
periode beabsichtigte Einbeziehung übergangener Anrechte
in den Wertausgleich nach der Scheidung dringend umset-
zen. (AK 12)

4. Der Gesetzgeber sollte die Behandlung von verpfändeten
Rückdeckungsversicherungen im Versorgungsausgleich und
anderer Insolvenzsicherungsmittel regeln. Das kann zB da-
durch erfolgen, dass der Versorgungsträger einer entspre-
chenden Sicherung gemäß § 11 I VersAusglG genügt, wenn
er in Höhe der den Ausgleichswert sichernden Mittel eine
Sicherung für die ausgleichsberechtigte Person begründet.
(AK 12)

IV. Kindschaftsrecht

1. Wie im Betreuungsrecht in § 1817 IV BGB sollte auch im
Vormundschaftsrecht die Möglichkeit geschaffen werden,
vorsorglich einen Verhinderungsvormund zu bestellen.
(AK 5)

2. In § 59 SGB VIII sollte eine Befugnis des Jugendamts zur
Beurkundung von Sorgerechtsvollmachten verankert wer-
den. (AK 5)

3. Soweit der Gesetzgeber bei einer Reform des Kindschafts-
rechts Fallgruppen oder Beispiele für das Kindeswohl einfüh-

ren will, sind die Auswirkungen von selbst erlebter und mit-
erlebter häuslicher Gewalt zum Schutz des Kindes mitein-
zubeziehen. (AK 7)

4. § 1666 III BGB sollte um verpflichtende Gebote im Hin-
blick auf die Täterarbeit ergänzt werden. (AK 7)

5. Es bedarf der Schaffung einer Fachaufsicht bzgl. der Ar-
beit der Jugendämter, um im Rahmen eines standardisierten
Verfahrens verlässlich sicherzustellen, dass der Schutzauftrag
generell und in Fällen häuslicher Gewalt hinreichend wahr-
genommen wird. (AK 7)

6. Der Gesetzgeber sollte mehr empirische Forschung zu den
Folgen gerichtlicher Entscheidungen zum Umgangsrecht und
deren Auswirkungen auf die Entwicklung der betroffenen
Kinder fördern. (AK 8)

7. Der Gesetzgeber sollte ergänzende Grundlagen zum Infor-
mationsaustausch zwischen Verfahrensbeiständen und Hel-
fersystem (zB Jugendamt, freie Träger der Kinder- und Ju-
gendhilfe, Ärzte) in Fällen möglicher Kindeswohlgefährdung
schaffen. (AK 9)

8. Eine Mitvormundschaft (§ 1775 BGB) sollte nicht nur für
verheiratete Personen, sondern auch für verfestigte Lebens-
gemeinschaften iSd § 1766a BGB möglich sein. (AK 15)

9. Der Gesetzgeber sollte in § 72 III SGB VIII speziell für die
grundrechtsrelevanten Bereiche (insbesondere in Kinder-
schutzfällen) eine konkrete Fortbildungsverpflichtung ähn-
lich § 15 FAO schaffen, deren Qualitätsstandards festlegen
(ähnlich denen der Verfahrensbeistände) und ausreichende
Haushaltsmittel zur Verfügung stellen. (AK 19)

V. Verfahrensrecht

1. Der Gesetzgeber sollte § 43 FamGKG (Ehesachen) um
eine Regelung ergänzen, wie die Vermögensverhältnisse der
Ehegatten bei der Wertfestsetzung zu berücksichtigen sind.
(AK 1)

2. Der Gesetzgeber sollte klarstellen, ob bei Verstößen gegen
Gewaltschutzanordnungen eine persönliche Anhörung des
Antragsgegners vor Anordnung originärer Ordnungshaft ge-
mäß § 95 I Nr. 4 FamFG iVm § 890 ZPO erforderlich ist.
(AK 6)

3. Im Rahmen einer Neuordnung des Kindschaftsrechts soll-
te der Gesetzgeber eine materiell- und verfahrensrechtliche
Widerspruchsfreiheit von sorge- und umgangsrechtlichen
Entscheidungen herstellen; unter anderem sollte die unter-
schiedliche Regelung der Anfechtbarkeit der einstweiligen
Anordnung im Umgangs- und Sorgerechtsverfahren in § 57
S. 1 und 2 FamFG aufgegeben werden. (AK 10)

4. De lege ferenda sollte § 57 FamFG dahingehend geändert
werden, dass auch die Beschwerde gegen eine einstweilige
Unterhaltsanordnung entsprechend der kurzen Frist von
zwei Wochen nach § 63 II Nr. 1 FamFG zulässig ist.
(AK 14)

5. Der Gesetzgeber sollte die Überprüfung der Rechtmäßig-
keit einer Inobhutnahme nach den §§ 42 ff. SGB VIII in die
Zuständigkeit der Familiengerichte überführen. (AK 19) &
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